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Überörtliche Prüfung der Bauausgaben des Landkreises Göppingen 
in den Jahren 2009 - 2013 

 
 

I. Beschlussantrag 
 
Der Kreistag nimmt vom Abschluss des Prüfungsverfahrens „Überörtliche Prüfung 
der Bauausgaben des Landkreises Göppingen in den Jahren 2009 – 2013“ nach  
§ 48 LKrO i. V. m. § 114 Abs. 4 GemO Kenntnis.   
 
 

II. Sach- und Rechtslage, Begründung 
 
Die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (GPA) hat in der Zeit vom 
07.04.2014 bis 19.05.2014 mit Unterbrechungen die Prüfung der Bauvorhaben der 
Jahre 2009 – 2013 durchgeführt. 
 
Wesentliche Prüfungsinhalte waren unter anderem: 

- der Zwischenausbau der K 1450 Maitis bis Kreisgrenze 
- der Ausbau der K 1419 zwischen Schlierbach und Bünzwangen 
- die Sanierung der K 1449 „Oberen Roggenmühle“ 
- die Sanierung der K 1415 zwischen Uhingen und Sparwiesen mit der Anlage 

eines Geh- und Radweges 
- die Belagssanierung der K 1415 in der Ortsdurchfahrt Uhingen 

 
Die Prüfungsfeststellungen sind mit der Verwaltung während der Prüfung 
besprochen worden. Von einer förmlichen Schlussbesprechung konnte aufgrund der 
Ergebnisse der Prüfung abgesehen werden.  
 
Der Prüfungsbericht vom 10.09.2014 ging bei der Verwaltung am selbigen Tag ein. 
Die Verwaltung nahm mit mehreren Schreiben hierzu Stellung. 
 
Mit Schreiben vom 09.02.2017 teilte das Regierungspräsidium Stuttgart der 
Verwaltung folgendes mit: Nach den Stellungnahmen des Landkreises Göppingen 
sind die im Prüfungsbericht vom 10.09.2014 festgestellten Anstände mit einer 
Ausnahme erledigt bzw. können aufgrund der Zusagen der Verwaltung als erledigt 
gelten. 
Das Regierungspräsidium Stuttgart attestierte im selbigen Schreiben folgende 
Abschlussbestätigung: 
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Zum Abschluss der überörtlichen Prüfung der Bauausgaben des Landkreises 
Göppingen in den Haushaltsjahren 2009 bis 2013 wird hiermit die Bestätigung 
gemäß § 48 LKrO i. V. mit § 114 Abs. 5 Satz 3 GemO erteilt, dass die im 
Prüfungsbericht der GPA vom 10.09.2014 festgestellten Anstände erledigt sind mit 
Ausnahme der Feststellung Randnummer 17. 
 
Im Schreiben des Regierungspräsidiums wird zur Prüfungsfeststellung Randnummer 
17 (Zwischenausbau der K 1450 Maitis bis Kreisgrenze) Folgendes bemerkt: 
 
Die Firma hat die Erstattung der Überzahlung mit der Einrede der Verjährung 
abgelehnt. Von der Verwaltung wurde versäumt, rechtzeitig den sich hieraus 
ergebenden Anspruch bei der Eigenschadensversicherung anzumelden. Die 
Schadensmeldung des Landkreises ist der Versicherung am 03.11.2016 
zugegangen. Mit dem Verweis auf die sechsjährige Meldepflicht sind gemäß den 
Ausführungen der Versicherung sämtliche Schäden, die durch vor dem 03.11.2010 
begangene Dienstpflichtverletzungen verursacht wurden, vom Versicherungsschutz 
ausgeschlossen. Da die überhöhte Rechnung vom 09.01.2009 datiert, lehnte die 
Versicherung mit Verweis auf die genannte sechsjährige Meldefrist eine 
entsprechende Versicherungsleistung ab. Dadurch ist dem Landkreis ein Schaden 
von 2.823,18 Euro entstanden. Eine Erledigung der Randnummer 17 ist insoweit 
nicht mehr möglich. 
 
Die Verwaltung nimmt hierzu wie folgt ergänzend Stellung: 
Nach Eingang des o.g. Schreibens des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 
09.02.2017 erfolgte zur Richtigstellung des Sachverhalts der Randnummer 17 eine 
erneute Kontaktaufnahme bei der Gemeindeprüfungsanstalt sowie dem 
Regierungspräsidium Stuttgart. Mit jeweiligen Telefonaten am 12.04.2017 wurde der 
Verwaltung nach Darstellung des korrekten Sachverhalts sowie der damaligen 
zeitlichen Abfolge bestätigt, dass unter diesen Umständen nicht, wie im Schreiben 
dargestellt, von einem Versäumnis der Verwaltung auszugehen ist. 
 
Das Regierungspräsidium Stuttgart bestätigte der Verwaltung dieses veränderte 
Ergebnis der Abschlussbestätigung dem Kreistag so vorzulegen.  
 
Neben dem Antrag beim Versicherer auf Schadensabwicklung vom 03.11.2016 
sowie deren Antwortschreiben vom 04.11.2016 wurde am 28.03.2017 eine 
nochmalige Anfrage beim Versicherer mit dem Antrag einer Einzelfallentscheidung 
gestellt. Dieser wurde am 29.03.2017 erneut negativ beschieden.  
 
Eine Versicherungsleistung auf Kulanz-Basis ist ausgeschlossen, da strafrechtlich 
problematisch. Der Versicherer darf keine Versicherungsleistungen auszahlen, wenn 
hierzu keine vertragliche Verpflichtung besteht (wegen Untreue, § 266 StGB). Die 
Verwaltung darf im Gegenzug keine Versicherungsleistung entgegennehmen, wenn 
hierzu kein rechtlicher Anspruch besteht (wegen Vorteilsannahme, § 331 StGB). 
 
Für gleichgelagerte ggf. im ersten Moment unklare Fallabwicklungen erfolgt 
zukünftig vorsorglich eine Schadensmeldung an den Versicherer. 
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III. Handlungsalternative 

 
Keine.     
 
 

IV. Finanzielle Auswirkungen / Folgekosten 
 
Aufgrund Verjährung der Prüfungsbeanstandung der Randnummer 17 entstand für 
den Landkreis Göppingen ein Vermögensschaden in Höhe von 2.823,18 Euro.     

 
V. Zukunftsleitbild/Verwaltungsleitbild - Von den genannten Zielen sind berührt: 

 
 
Zukunfts- und Verwaltungsleitbild 

  Übereinstimmung/Konflikt 
1 = Übereinstimmung, 5 = keine Übereinstimmung 

1 2 3 4 5 

Themen des Zukunftsleitbildes nicht berührt      

       

       

       

       

      

Außenwirkung      

Kundenorientierung      

       

       

  
 

 
gez. 
Edgar Wolff 
Landrat 


